
I.LVI . Hauptstück. Von der Auflösung der Regimenter und CorpS.

L.XVI. Hauptstück.

3 07

Von der Auflösung der Regimenter und Corps»
§. 16246.

^enrr die  Reduction eines Regiments oder  Corps angeordnet wird , so Festsetzung der Hauptgrund-

folgeu auch immer die Hauptgrund sähe  mit , auf welche Art die Auflösung vor sich ^ ^ '
zu gehen hat . Hkch.gm ' 6.Nov. g. 5. 6 64ä6.

Sobald daher dem aufzulösenden Negimente oder Corps zur Dissolvirung der Befehl
zukommt , so hat sich die Rechnungs - Kanzelley gleich dazu vorzubereiten , und der Tag,
bis zu welchem sich alles zur Auflösung in Bereitschaft befindet , ist der Brigade anzuzeigen.

Diese setzt sodann den Tag mit Vermeidung der Sonn - und Feyertage zur Auflösung
fest , an welchem sich auch das Regiment oder Corps zur Reduction aufgestellt findet.

Zu welcher Reihe , Ordnung und Form die Brigade bey dieser Dissolvirung vorzugehen , 3 » welcher Ordnung und

was für Gegenstände dabey zu erörtern , und inwelcher Art dieselbe über diesen feyerlichen Act die Auflösung vorznneh-
das Vorgesetzte Landes - oder Armee - General - Commando zu relationiren hat , dieses geben

die nachfolgenden Fragpuncte umständlich zu entnehmen «.

Erster Theil.

§. -.
Wo und an welchem Tage die wirkliche Auseinandersetzung vorgenommen wurde?

§ . 2.
Zn dem Ausweise Nr . 1, sind die vorhandene Montur , das Lederzeug und die Rü¬

stung auszuweisen , in welchem ersichtlich zu machen ist , welche Sorten der Mannschaft bey-
belassen , und welche zur Monturs - Oekonomie - Commission abgeführt worden sind.

Wie weit das Regiment mit der Monturs - Richtigkeit gelangt sey ? woher der Abgang
an diesen Sorten bey der Combinirung der Monturs - Ausweis - Tabelle entstanden , und

was wegen dessen Berichtigung eingeleitet worden sey?
§. 3 .

Die Feld - Requisiten und Fouragier - Zeuge sind in dem Ausweise  Nr . 2 auszu-
weisen , die beschädigten in brauchbaren Stand zu setzen , und die abgängigen auf das Aus¬

maß dem Aerarium zu ersetzen , oder durch Pafsierung zu decken , worüber umständlich zu
rrlationrren ist.

S. 4 .

Wenn für die Fuhr - und Packknechte Monturs - Sorten vorräthig sind , so ist der

Ausweis  Nr . 3  zu verfassen und zuzulegen , auch anzuzeigen , was davon der Mann¬
schaft beybelassen , und welche Stücke davon abgeführt worden sind.

tz. S.
Die Feld - Capellen - Sorten sind mittelst des Ausweises Nr . 4 auszuweisen , und zu

relationiren , wohin die vorhandenen Stücke abgeführt worden sind.
§. 6.

In wie weit die Extra - Gelder nach dem bewilligten Pausch - Quantum gefaßt und

verwendet worden sind , darüber ist der Extra - G elde r - A uS weis  Nr . S zu allegiren.
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Ob eine Uebergebühr , und auf welche Art , erwachsen , und von wem zu ersetzen sey , dar¬
über ist die nähere Aufkläru ng in der Relation  zu machen.

Zweyter Theil.

tz. i.
Wo und an welchem Tage die wirkliche Auseinandersetzung vorgenommen wurde?

tz. 2.

Da die Hauptabsicht bey einer Dissolvirung der effektive Stand ist , so hat
die Dissolvirung s - Commission  ein Hauptaugenmerk auf dessen gründliche Erör¬
terung zu richten ; eS muß also der letzte Act zuvor revidirt , und dieser zum Grunde des

effektiven Standes angenommen werden . Es sind daher die D i s sol v irung  s - L isten
Nr . i . zu verfassen , aus welchen die Reduktion s - Tab  e lle  Nr . 2 zusammen zu
stellen , sofort der mit letztem des Monathes verbliebene effektive Stand , dann der bis zum
Tage der Auflösung sich ergebene Zuwachs und die in der Docirung der Reductions - Tabelle

ausgewiesene Art der gänzlichen Auflösung eines Regiments oder Corps aufzuführen ist.
Der komplette Stand ist dagegen zu halten , und die Ursachen der Ueberzähligen oder Ab¬
gängigen zu erörtern.

§. 3 .

Wohin die von anderen Regimentern zugewachsenen und sonstig effektiven Officiere
und Parteyen übersetzt wurden , darüber muß in der Relation  umständlich relationirt

werden . Diese Individuen sind nahmentllch  aufzuführen , und . es ist bey denselben zu
bemerken , in welcher Charge sie herüber gekommen sind , und in welcher sie zurück treten.tz. 4.

Wie die Officiere und Stabsparteyen abgefertiget worden sind , und ob bey einigen
besondere Rücksichten eintreten , darüber muß die Relation das Umständliche enthalten,
und es sind die Reverse derselben zu verlangen , daß sie weder an das Aerarium , noch daS
Aerarium an sie eine Forderung zu machen habe.

H. 6.
In welcher Zahl die übrige Mannschaft vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts

und zu welchen Regimentern übersetzt wurde , und ob sie zu den Regimentern , die ihrem
Geburtsorte am nächsten sind , eingerheilt seyen?

§. 7.
Wie viel Ober - Officiere und Mannschaft vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts

sich in der Kriegsgefangenschaft befinden , und in wie weit man von deren Rückkehr in der
Kenntniß stehet ? hierüber ist der n a h m e n tl i ch e Ausweis  beyzulegen.

H. r0.
Wie viel zu Werbbezirks - Regimentern gehörige Inländer zu anderen und welchen

Regimentern transferirt wurden?
tz. ' i.

Was für Arrestanten am Tage der Auflösung vorhanden waren , in welchen Stock-
Hausern sie sich befinden , und wohin eingetheilt worden sind , muß gleichfalls relationirt

werden , damit sie bey ihrer Aburtheilung zu ihren betreffenden Regimentern abgeschickt werden.
h. »4.

Wenn realinvalide Officiere und Mannschaft vorhanden sind , so werden über diesel¬

ben die C 0 n sc r ip r i 0 ns - L i sten und Superarbitrirungs - Listen  Nr . 3 gemein¬
schaftlich gefertigt beygeschloffen , und in der Relation angeführt , wie sie versorgt worden sind.

h. 16. /
Ueber die Dienst - und Exercier - Reglements ist ein Ausweis  Nr . 4 beyzuschließen,

und dabey anzuzeigen , wo das Abgängige oder Ueberzählige herrührt , welches sich auf alle
übrigen Ausweise beziehet.
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tz. , 8 .

In was das Archiv und die Schriften des Regiments - Auditors beste-

hen / ist in dem Ausweise Nr . 5 nach der Reihe der Jahre anzusetzen.
Wenn noch unabgehandelte Verlassenschaften Vorkommen , so sind in der Relation die

Verlassenschaftsgelder mit Aufführung der Erblasser , und die Münzgattungen anzuzeigen,
in denen die Verlassenschaftsgelder bestehen.

§. 9̂-
Die vorhandenen Schriften des Regiments - Adjutanten  sind jahrweise

in dem Ausweise  Nr . 6 aufzuführen , und dabey zu relationiren , in welcher Ordnung

sie fortgeführt wurden.
H. 21.

In dem Ausweise Nr . 7 müssen die Rechnungs - Acten und Protocolle

der Rechnungs - Kanzelley ebenfalls jahrweise ausgewiesen , und in der Relation angeführet
werden , bey welcher Gelegenheit die abgängigen Acten in Verlust gerathen sind , und was

wegen ihrer Ergänzung veranlaßt worden ist.
H. 22.

Ueber die taktischen , a r z tli che n und a n d er e n wissenschaftlichen Bücher

ist der Ausweis  Nr . 8 zu verfassen und beyzulegen.
H. 28.

Was an Instrumenten , Musikalien,  ander Hautboisten - und Spiel-

leute - Parade - Montur  vorhanden ist , wird in dem Ausweise  Nr . 9 ersichtlich

gemacht , worin angezeigt werden muß , was dafür eingegangcn ist , und zu welchem

Behufs die dafür eingelöseten Gelder allenfalls verwendet und abgeführt worden sind.
H. 24.

Ueber die Feuergewehre  und deren Zugehör ist der Ausweis  Nr . 10 zu¬

zulegen . Das Abgängige und Überzählige muß ausgewiefen , ersteres dein Aerarium ver¬
gütet , und letzteres' zum nächsten Zeughause abgeliefert werden.

S. 25.
So ist auch über die Munition der Ausweis  Nr . 11 beyzufchließen , und zugleich

anzuzeigen , ob die vorräthig gefundene Munition abgeführet worden fey.
tz. 3o.

Wenn unter der eigenen Obsorge und Verrechnung des Regimentes Casern - Re-

quisiten  vorhanden sind , so ist der Ausweis  Nr . 12 beyzufchließen , und dabey zu
relationiren , woher die abgängigen Stücke entstanden sind , und wohin die vorräthigen ab¬

geführt wurden.
ö. 3 . .

Was bey der Neduction an C a s so. - T r u h e n , K a nz e l l e y - G e r ä t h sch a ft e n,

Sizilien , verschiedenen gedruckten Pässen und Scheinen  vorhanden ist,
darüber ist der Ausweis  Nr . 13 beyzulegen , und anzuzeigen , welche davon veräußert,
was dafür eingegangen , wohin der Geldbetrag abgeführt worden ist , und wohin die ande¬

ren abgegeben wurden.
tz. 32.

Der Ausweis  Nr . 14 über die Tapferkeits - Medaillen  hat sowohl jene

Leute zu enthalten , welche mit ihren Medaillen zu anderen Regimentern übersetzt , oder
die mit Beybehaltung ihrer Medaillen in Civil - Staatsdienste getreten oder entlassen
worden sind.

tz. 33.
Wie weit das Regiment mit der Nechnungsrichtigkeit gekommen ist , und wenn Rech¬

nungsrückstaude bestehen , wer daran Schuld trägt , wie weit der Total - Ausweis ge-
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stellt , welche Schuld an Geld , Naturalien , und Service das Regiment ausgewiesen hat,
und wie der Regiments - Commandant diese Schuld zu tilgen gedenket?

Z. 34.

Was nach der Cassa - Untersuchung für eine Barschaft sich vorgefunden habe ? darüber
ist der Ausweis  Nr . r5  beyzuschließen , und in der Relation die Barschaft , dann wann
und wohin sie abgeführt worden ist ? aufzuführen.

tz. 3b.

So ist auch über die Regiments - Unkosten der Ausweis  Nr . »b beyzulegen , und

wann sich eine Schuld zeigt , durch welche Rubrik solche entstanden sey , und wie das Re¬
giments - Commando das Aerarium zu entschädigen gedenket.

§. 39.

Die Deposita sind mittelst Ausweises Nr . r -? nahmentlich  auszuweisen , und
für den Fall , als die^ lerarial - Deposita zur Kriegs - Cassa abgeführt , und die Particular-

Deposita an den Eigentümer hinaus bezahlt werden , sind die näheren Umstände in der Re¬
lation aufzuführen.

tz. 40 . - '

Ueber die Activa ist der Ausweis  Nr . 18 anzuschließen , darüber Umständlich zu
relationiren , in wie weit die Particular - Activa von den Parteyen ganz oder zum Theil nur

herein gebracht sind . Uebrigens ist am Schluffe auch der Haftungs - Revers  des Com-
mandanten zu allegiren.

Dritter Theil.

H. 5.
Bey der Reduction ist sich alle Mühe zu geben , die Ausländer zu engagiren , und

in der Relation die Zahl der Engagirten , dann ihre Assentirung zu anderen und zu welchen
Regimentern anzuzeigen . Ob sich nicht Inländer für Ausländer bey der Assentirung aus¬

gegeben haben , und wie viel solche Inländer zu den betreffenden und zu welchen Werbde-
zirks - Regimentern tranSferirt wurden?

§. s.
Auf welche Art die Abfertigung der Inländer - und Ausländer - Mannschaft vor sich

gegangen ist ? ob die Entlassenen in ihre Geburtsorte schon abgeschickt , und ob den betref¬
fenden Ober - Kriegs - Commifsariaten das ^ .viso von ihrem Abgänge zugeschickt wurde?
darüber ist umständlich  zu relationiren.

§. y.

Welche Anzahl von selbst gemeldeten und eingebrachten Deserteuren zu anderen und
zu welchen Regimentern übersetzt worden ist?

§. -3.
Ueber die halbinvaliden Ober - Officiere und über die halbinvalide Mannschaft sind

die gefertigten Consignationen  Nr . i beyzulegen , und in der Relation anzu¬

zeigen , zu welcher leichteren Dienstleistung sie classificirt , und zu welchen Branschen sie
übersetzt worden sind.

§. 15.
Bey der Cavallerie müssen auch die Pferde superarbitrit werden , und der Befund ist

unter Zulegung der Superarbitrirungs - Liste  Nr . 2 anzuzeigen . Welche Dienst¬
pferde zu anderen Regimentern übersetzt oder an daS Fuhrwesen abgegeben , an den Merst-

biethenden verkauft , oderau den Landmann unentgeldlich übergeben worden sind , dieses
ist in der Relation  umständlich aufzuführen.
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§. 20.
Die Schriftendes Conscriptions - Revisors sind jahrweise in dem  Ausweise  Nr . 3

aufzuführen , und dabey zu relationiren , in welcher Ordnung sie fortgeführt wurden , und
anzuzeigen , wo die unbrauchbaren Kanzelley - Requisiten herrühren.

H. 26.
Ob und wohin die Proviant - Wägen , Feldschmieden , Pferdegeschirre abgeführet wor¬

den sind , ist in dem Ausweise  Nr . 4  aufzuführen . Sollte sich ein Abgang zeigen , der

durch keine Verausgabs - Bewilligung gedeckt ist , so ist das Aerarium dafür zu entschädi¬
gen , und anzuzeigen , auf welche Art diese Entschädigung sicher gestellt wurde.

§. 27.
Ueber den Stabswagen , dann die Packpferde - Requisiten und Rüstungen ist der

Ausweis  Nr . 5 anzuschließen , und wo die Abgängigen oder Ueberzähligen herrühren,

ist gleich anzusetzen , so wie bey den Abgängigen zu relationiren ist , wie und bis wann
solche ersetzet werden.

§. 35.

Ueber die Verwendung der Recrutirungs - und Remontirungs - Gelder ist der A u swe i s

Nr . 6 zu verfassen , und dabey anzuzeigen , ob sich eine Schuld oder eine Ersparung erge¬
ben habe , und wie die Schuld entstanden sey.

Vierter  T hei  l.

§. 12.
Ueber die bey der Reduction vorhandenen Kranken , und in welchen Feld - und Gar¬

nisons - Spitälern sie sich befinden , und wohin sie eingetheilr worden sind , muß gleichfalls

relationirt werden , damit sie bey ihrer Reconvalesciiung an ihre neue Bestimmung abgesen-
det werden können.

tz. r7.
Was für Protocolle und Bücher des Regiments - Capellans bey der Auflösung vor¬

handen sind , dieses ist in dem Ausweise  Nr . 1 jahrgangsweise auszudrücken , und zu

relationiren , ob sie in guter Ordnung fortgeführt wurden.
§. 26.

In welchem Zustande sich die in dem Ausweise  Nr . 2 aufgeführten chirurgischen

Instrumente und )lrzeneykästen befinden , und wohin sie abgeführt worden sind , ist anzu¬
zeigen.

H. 2Y.
Ueber die Spitalsgeräthe und Einrichtungen wird der Ausweis  Nr . 3 beygebogen,

und angezeigt , wohin sie abgeführt worden sind.
h. 87.

Ob und welche Spitalsersparungen gemacht , und wohin sie nutznießlich angelegt wurden,
sofort die Obligationen abgeführt worden sind , hierüber ist der Ausweis  Nr . 4  zuzuregen.

tz. 39.

Ueber die verwendeten Medicamente ist der Ausweis  Nr . 6  beyzulegen , und

darüber zu relationiren , ob die Berechnungen zur Hofkriegsbuchhaltungs - Liquidation schon
eingeschickt worden sind.
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Zum ersten Theile . — Formular Nr . i.

Ausweis
über die Montur , das Lederzeug und die Rüstung.

N . N . , General - Maior. N . N . , Feld - Kriegs - Commissär.

Formular Nr . 2.

A u swe i s
über die Feld - Requisiten und F 0urag ie r - Zeug e.

T ^
7Z

Bon den Pauschgeldern auf
Feld - Requisiten

Von dem Regiments -Unko¬
sten - Fonds ._

Vorhanden

im Magazine

L L
§ ^

LZ
V

L
'M

er?

Beschaffenheit.

K Ä rn

^ —

^ O
Ä b

LZ
5 L

^ I

Z

Mithin sind abgeliefert
worden

L

weniger

d

Passierung ge¬
deckt

8izn . Dissolvirungs - Platz am

N . N - , General - Major.

N . N . , Oberst und Regiments - Commütidant.

Unter unserer Bestätigung:
N . N . , Feld - Kriegs - Commissar.



Von der Auflösung der Regimenter und Corps -.
Fonnular Nr . 3.

Ausweis
über die vorrätigen Monturs - Sorten für die Fuhr - und Packknechte/

A ns weis
über die Feld - Capelle.

N . N . , General - Major . N . N . , Feld - Kriegs - Commissär.
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Formular Nr - 5.
A u swe i s

über die Verwendung der Eä ' tra - G eld er.

G ü h r.

Für den Monath November 1614 . . . .Decembec » . . . .
Jänner iLl 5 . . . .
Februar » . . . .
Mär ; » . . . .

v »
v »
»
v »

Feuecgewehr-
Neparatur. Flick - Spesen.

fl - kr.

Summa der Gebühr - - - H

Verwendung.

Für den Monath November ilU -f
» » » Decembec »
» » » Jänner i8lö
» » » Februar »
» » » Marz »

Zusammen

Bey Entgegenhaltung der ^ Schuld -
Gebühr zeiget sich eine / Ersparung

fl- kr.

Schuh - Repa¬
ratur.

fl. kr.

Summa.

fl- kr.

8iZn . Dissslvirungs - Platz am

N . N . , General - Major.

N . N . , Oberst und Regiments - Commandant.
Unter unserer Bestätigung.

N . N . , Feld - Kriegs - Commiffar.

Formular Nr. Zum zweyten Theil.

Disso!virungs-Liste
der ». Compagnie des Infanterie - Regiments N-

C h a r .g e.

Hauptmann
Ober - Lieutenant
Unter - Lieutenant
Fähnrich
Feldwebel
Corpora!
Fouricrschütz
Tambour
Gefreyter
Z immermann
Gemeine

N ahme n. Anmerkung.

N . N. sAls Real - Invalid in die Pension
N . N.
N . N.
N . N.
N . N.
N . N.
N . N
N - R

Mit Quittirung ausgetreten
Mit einer Einjährigen Gags abgefertigt
Zum Infanterie - Regiments N . N . übersetzt
Als ausge dienter Capital . (Ausl ) mit Abschied entlassen
Halb -Invalid zum N . Oest . GräüzTCordon transferirt
jMit Abschied entlassen

N . N

N . N.

Zum Infa nterie - Regiments N . transferirt _
' Als Real - I nvalid mit Dienst - Gratiale entlassen

Zum Infanterie - Regiments N . N . transferirt

8iZn . Dissolvirungs - Platz am . . 9?. N . , Hauptmann . N . N . , Feldwebel.

Dissolvirt , und den Stand dieser Compagnie in zwölf Köpfen effective befunden. Si ^n . wie oben.
N . N - , General - Major . N . N . , Feld - Kriegs - Commissär.



Formular Nr . s.
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ReducLious - Tabelle
über das reducirte N . N . Corps zu Fuß oder zu Pferd , wie stark solches mit dem Abschlüsse der letzten Monath-
Aeten für N . N . gewesen, was bis . . ten , als den Tag der Reduktion , zugewachsen, und wieder mit . . ten

N . N . i8 . . ausgefallenen Stand vertheilt und abgefertiget worden ist.

B en annt l ich:
L

Mann.

Mit Ende N . . - war der effektive Stand lautAb
schlusses des Monarhs - Aets gewesen.

^Seither sind zugewachsen:
Nevertirt N - den - . N . in Wien.

Summa samint Zuwachs - -

Dagegen avgegangen:

Reclaimrte und selbst Revertirte zu N . Infanterie . .
Deserteure abgegeben zu N . Infanterie.
Zu Folge hoher Bewilligung entlassene Inländer .
Gestorben in den Armee - Spitälern.
Reengagirte und zu anderen Regimentern gegen >5 fl.

Handgeld zum N - Regimente.
Dienstpferd des Gemeinen N . wegen gebrochenen

Fuges todt gestochen.
Summa des Abganges

Verbleiben demnach . - N . . - noch effektive
Diese sind laut angeführten Individual -Ausweises

dergestalt abgefertiget worden.
Zur Werbung mit charaktermästigem Gehalte ange¬

stellt worden.
^ ^ zu ihren vorigen Regimentern '»
"ZT i reclamirte Deserteure . - . . r

> Conscribirte zu ihren Werbbe - ^ Regiment
^ zirks - Regimentern , .

N . N.

Bis nach gestellter vollkommener Rechnungsrichtigkeit
mit Friedensgchalt beybchalten.

Mit ganzjährigem Gehalte , monathlicher Eguip
rungs - Gratis - Gage und Natural - Genüsse - -

Mit ganzjährigem Gehalte , Natural - Genüsse bis N.
und monathlicher Equipirungs - GratiS - Eage .

Auswärts ohne Gratiale.
Mit einer monathlichen Gage , Naturalien bis N-

LAusländer mit einem Biatico mit 4 fl. . . .
» auswärts ohne Diaticuin - - .

i Inländer mit einem Viatico mit 4 fl. - -

Im Spitale zurück gelassene Ausländer zur Entlas¬
sung bestimmt im N . N . Spitale.

Im Spitale zurück gelassen zur Invalidcn -Versorgung
angetragen im Garnisons - Spitale N.

Als Deserteure in Abgang.
Als Arrestant im Stabs - Stockhause abgegeben.
Dienstpferde transferirt zu N . Husaren.

» dem Manne als Eigenthum überlassen
Summa der bey der Reduction Abgefertigten und

Dertheilten.
Summa des ganzen effektiven Standes . . . .
Der complette Stand besteht in . - - .
Mithin zeigt sich mehr.

» » » weniger . . . . - . -

Mann.

G
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Doc i r U N g
über jenseitige Reductions -Tabelle .'

Zuwachs.
§>-

Anmerkung. L

Revertirte Deserteure.

Entlassene Inländer.

Gestorbene.

i Neengagierte gegen 15 fl
Handgeld zu anderen Regimen¬
tern und Corps.

N

zu ihren vori¬

gen Regimen

tern.

als anerkannte
und selbst ge¬
meldete Deser¬

teure-

alsEonsceibirte
zu ihren Werb-
bezirks -Negi

meutern.

Dis zum Rechnungsabschlüsse
beybehalten.

V

mit ein Jahr
Gehalt , einmo-
nathlicher Gra¬
tis - Gage und
Naturalien bis

s N . N . ^ .
Gemeiner < N . N . ? selbst gemeldet.

l N . N , ^ .
Summa sammt Zuwachs

Abgang.

Zum N . Regiment , Gemeiner N . . . N.
Als reclamirter Deserteur abgegeben.

Gemeiner N . N . zu ZFolge hoher Ver
ordnung .

Corpora ! N . N . im N . Spitale . . . .
Gemeiner » r> » » . . . .

Zum N . Regiment , Corpora ! N . N . . .
» » » Gemeiner » » . .

August Reich , Oberst - Lieutenant .
Zum N . N . , Hauptmann N . . . -

» r » Ober - Lieutenant N - .
» » » Unter - Lieutenant N.
» » » Wachtmeister N . . .

N . N . Gemeiner zu N.
N . N . » » .
N . N . » » .

N . N . Gemeiner zu N.
N . N . Spielmann zu N.
N . N . Gefreyter zu N.

Nechnungsführer N . N.
Fourier N . N.

ohne Gage

ohne Abfer¬
tigung.

Hauptmann N . N . . . .
Capitän - Lieutenant N - N.
Ober - Lieutenant N . N . -

Fähnrich N . N.
» N . N.
» N . N.

Unter - Lieutenannt N . N.

Gemeiner N . N. , Dienst¬

pferd , lichtbrauner Wallach

ohne Zeichen , wegen ge¬

brochenen vorderen linken

Fußes den . . . N . todt ge¬

stochen .
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D 0 c i r u n g.
(Fortsetzung .)

N . N . , Feld - Kriegs - Commlssär.
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Formular Nr . 3.

Co ns i gna L io n
aber die bey der Auflösung des N . N . Regiments erkannten halbinvaliden Qfficiere , dann wie dieselben noch

verwendet werden können , als:

Sign . Neductions - Plaß N . den . . ten . . . , 8 . . .

N . N . , Oberst - Lieutenant . N . N . , Oberst und Regiments - Commandant . N . N . , Erster Major . ^

Oben benannte Officiere habe mit den oben specificirten Defecten befunden . 8ign . wie oben.
eoram nobls . N . N . , Regiments - Arzt.

N . N . , General , Major . N . N . , Feld , Kriegs - Commissär.

Formular Nr . 3.

Consigna io n
über die bey der Auflösung des N . N . Regiments anerkannten halbinvaliden Leute , dann zu was dieselben noch verwendet

werden können , als:

Sign . Dissolvirungs - Plaß N . den . . ten . . . , 6 . . . N . N . , Oberst und Regiments - Commandant.
Oben stehende Mannschaft ist ^von jmir mit oben benannten Defecten behaftet befunden worden.

Sign , wie oben . N . N . , Regiments,Arzt.

Die mit den bestätigten Defecten behaftete oben specificirte Mannschaft ist von uns zu den oben specificirten Anstellungen
für tauglich anerkannt worden . Sign , wie oben.

N . N . , General - Major. N . N . , Feld - Kriegs - Commissär.



Von der Auflösung der Regimenter und Corps . 3ig

F ormular Nr . 3.
ConscripLions -Liste

der bei) der Dissolvirung des N - N . Regiments als Real - Invaliden erkannten Officiere.

Lign . Dissolvirungs - Plaß N . den . . ten . . . 18 . . .
N . N . , Oberst - Lieutenant . N . N . , Oberst und Negiments -Commandant . N . N . , Erster Major.

Daß vorstehende Officiere mit den oben beschriebenen Defecten behaftet und von uns als Real - Invaliden erkannt wor¬
den , wird hiermit bestätiget . 8iZn . wie oben.

6oram » ol >i8. N - N -, Regiments - Arzt.
N . N . , General - Major . N . N . , Feld - Kriegs - Commissär.

Vorstehende Ober - Officiere sind von uns gehörig superarbitrirt , und mit den oben beschriebenen Defecten behaftet be¬
funden , folglich als Real - Invaliden und zu ferneren Feldkciegs - nnd Garnisons - Diensten untauglich erkannt worden.

8ign . wie oben.
N . N . , Ober - Kriegs - Commissär . N . N . , Feldmarschall - Lieutenannt . N . N . , Stabsarzt.

Formul ar Nr . 3.
Superarbiter rung s -Liste

der bey der Auflösung des Regiments N . N . als Real - Invaliden anerkannten und der Invaliden . Versorgung würdig
befundenen Leute , als : _

G

Nahmen.

D G S-

L-;

s-

K N

L 'S
Z
H.

Defecte

NL --
^ L L

G

N

Haben die >
Defecte be- !

ko mmen !
im Dienstes

N

§ §

K
L -

Wann und wie
er die Defecte
bekommen ; ob
auch alle ersor
dcrlichen Mit¬
tel «ngewendet

worden.

V

K

Anmerkung.

Hier ist anzu¬
merken, in was
für ein Inva-
liden-Haus der
Mann abge¬

schickt worden.

L -umma.

s-:

Lign . Dissolvirungs -Plah N - den . . ten . - . >o . . . v .. ^ . ^
Oben stehende Real - Invaliden habe pflichtmaßig visitirt , und mit den oben bemerkten Defecten zu allen r. k. Mv - uno

Garnisvns - Diensten für untauglich , mithin als Real - Invaliden erkannt . Lign . wie oben.Loramnobis. / N. N-, Regiments-Arzt.
N . N . , General - Major . N . N . , Feld - Kriegs - Commissär.

Superarbitrirt und oben benannte Leute wegen der angemerkten und wirklich aufhabenden Defecte zu allen k. k. Feld - und
Garnisons - Diensten für untauglich , mithin als Real - Invaliden und des Invaliden - Deneficiums allerdings würdig zu leyn
befunden. Sign , wie oben.

N . N . , Ober - Kriegs - Commissär . N . N . , Feldmarschall - Lieutenant . N - N . , Stabsarzt.
Anmerkung.  Die Compagnie - und Escadrons - Eingaben über die Real - Invaliden dürfen dem Dissolvirungs - Aet-

nicht beygelegt werden.

18. , N . N . , Negiments - Commandant.
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Formular 3 ._

Superarbitrirungö -Liste
der bey deu Auflösung des Regiments N . als Real - Invaliden anerkannten und gegen Nenuncirung auf das

Invaliden -- Beneficium nach Hause entlassenen Mannschaft.

O Ä

Gebürtig

N O A Ä

V

A

Defecte

l L»

2 ^

^ s
L b L

c- l c-r

Haben die
Defecte

bekommen

s c:

>s

«r-, ^

-s

-g- §

L ^ §

K

ZZ -Z-
L -s R -:
Z
. 'S A- -»

V

" 2'

§ ^Ä K

Anmerkung.
Hier ist anzumerken,
ob und wie weit die
Leute mit dem Gra¬
nate oder der For¬
derung abgefcrtigt
worden ; daun ob sich
die Inländer und
die im Inlands ver¬

bleiben Wollenden
mit dem Dersor-

gungszeugnisse aus¬
gewiesen haben.

Lumma

L-;

Sign . Dissolvirungs - Platz am . . ten . . . . , 8 . . N . N . , Oberst und Regiments - Commandant.
Oben stehende Real - Invaliden habe pchchtmaßig vigtirt , und mit den oben bemerkten Defecten behaftet befunden.

8ign . wie oben . N . N . , General - Major . tüoram nobis N . N . Feld - Kriegs - Commissär . N . N . ReaimentS -Arzt.
Superacbitrirt , und oben specisicirte Leute wegen der angemerkten wirklich aufhabenden Defecte zu allen k. k Feld-

und Garnisong - Dien,ren für untauglich , mithin als Real - Invaliden befunden . 8i " n . N
N . N . , Ober - Kriegs - Lommissär . N . N . , Feldmarschall - Lieutenant . N . N Stabsarzt

A. n m e r k u n g . Die Compagnie - und Egcadrons - Eingaben über die Real . Invaliden dürfen dem Acte nickt beug «.
legt werden . ^ ^

Formular Nr . 3.

C o n s i g n a L i o n"
der bey der DiSsolvirung deS N . N . Regiments , nach vorhergegangenem Superarbitrium , untauglich befundenen,
theils an das Fuhrwesen , theilS an den Landmann abzugebenden , theilS dem Meistbiethenden zu verkaufenden

Pferde.

8 igr». Oiviolvii -ungv - Platz am . ^ ten .. , . . 18 . . N . N . , Oberst- und Regiments- Commandant.
Daß vorn beschriebene . . . . Stück Dienstpferde wegen aufhabcnder Defecte zu aller Dienstleistung im Regiments

'untauglich befunden worden , bestätige hiermit . 8 ign . DissolvirungS - Platz am . . ten . . . . i 8 . .
II . N - , General - Major . (äorsin nobis N . N - , Feld - Kriegs - Commissär . II . N . , Oberschmied-
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Formular Nr . 4-

Ausweis
über die Dienst - und E xercier . Reglements.

Formul ar Nr . S.
Ausweis

über die Schriften des Auditors und des Archives des Regiments-

Formular Nr . 6.

Ausweis
über die Schriften des Regiments - Adjutanten.
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Formular Nr . 7.

Ausweis
über die Schriften der Regiments - Rechnungs - Kanzelley.

Formular N r . 6.

Ausweis
über die tactischen ärztlichen und anderen wissenschaftlichenBücher.

N . N . . General - Major . N . N . , Zxld - Kriegs - Commissär.

i
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Formular Nr . y.
Ausweis '

über die Instrumente , Musikalien und Parade - Montur der Musik - Bande.

Benannklich.

An Instrumenten

An Musikalien

Parade - Montur.

Rühmlich

für die Harmonie

für die türkische Musik

Hautbvisten

Spielleute

Vorhanden

-s-

en

Von diesen sind ver¬
äußert worden.

Z
Z

um

fl- kr.

» 'S-

8 ^

8ißn . Dissvlvirnngs - Platz am . . ten . . . . 18 . . N . N . , Oberst und Regiments - Commandant.
Unter unserer Bestätigung.

N . N . , General - Major . N . N . , Feld - Kriegs - Conmnßar.

Formular
A u s w e i s

über die Feuergewehre und deren Zugehör.
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Formular

Ausweis
über die Munition.

Formular Nr . 12.
Ausweis

über die vorhandenen , unter der eigenen Obsorge und Verrechnung des Regiments stehenden Casern-
Gerärhschaften.

8i§n. Dissolvirungö - Platz am . - ten . . . . 18 . . N . N. , Oberst und Regiments- Commandant.
Unter unserer Bestätigung.

N - N . , General - Major . N . N . , Feld - Kriegs- Commiffac.
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Formular Nr . i3.
Ausweis

über die vorhandenen Cassa - Truhen , Kanzelley - Geräthschaften , Sigille , verschiedene gedruckte Pässe und
Scheine.

N ä h m l i ch:

Anzahl der
vorhandenen

Stücke.

Davon sind

'S
d

? O

Mithin abge.
liefert

K -

8iZn . Drssolvirungs -Platz am . . ten »S . . N . N . , Oberst und Neginrents -Commandant.
Unter unserer Bestätigung.

N . N . , General - Maior . N . N . , Feld - Kriegs - Commissär.

Formular Nr.
Ausweis

über die Tapferkeits - Medaillen.

Compagnie. Charge. Nahmen.

8iAn . Drösolvirungs -Platz am . . ten »8 . . N . N . , Oberst und Regiments -Commandant.
Unter unserer Bestätigung.

N . N . , General - Major . N . N . , Feld - Kriegs - Commissär.

Formular Nr . r 9.
Ausweis

über den Stand der Negi ments - Cassa.

N ä h m l i ch:

Das Verlags - Quantum auf Verpflegung . -
An Regiments - Unkosten.
An Spitals - Ersparung . . . - .
An Depositis clo (üuri 'onti laut Ausweises ^
An » » praoterito » L

Zusammen
Hiervon die Activa äo (lum-onti laut Ausweises 6 . .

r- » v » prseteritv » » O. .
Zusammen an Aetrven

In Gegeneinanderhaltung verbleiben dann.
Und in Staats - Obligatio n postenweise . .

kr.

8iZn . Dissolvirungs - Platz

N . N . , Oberst - Lieutenant.

N . N . , General - Major.

N . N ., Nechnungssührer.

Mitsperrende der Cassa.

N . N . , Oberst und Commandant.

Unter unserer Bestätigung.

N . N . , Feld - Kriegs - Commlssär.

N . N . , Major.
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Formular Nr . 16.

Ausweis
über die Verwendung der Regiments - Unkostengelder.

Journals - Ar¬
tikel.

Vermöge Mo-
nath -ActeS für

Geldbetrag.

fl. kr.

Mit letztem N . bestand eine Ersparung . .

E m p f a n g.

Summa des Empfanges.

Verwendung.

Summa der Verwendung

Mithin zeiget sich eine Ersparung noch von.
Von diesen sind unter dem N . - . . Journals -Artikel . . . zur N . Kriegs-

Cassa abgefühct worden . . . .

Sohin verbleiben noch.

8i § n . Dissolvirungs -Platz am . . ten »6 . . N . N . , Oberst und Negiments -Commandant.
Unter unserer Bestätigung.

N . N , General - Major . N . N . , Feld - Kriegs - Commissär.

Formular Nr . i ? .

Ausweis
über die bey der Auflösung des Regiments Vorgefundenen Deposita äs Ourrsnti.

8iZn . Dissolvirungs -Platz . . . N . N ., Nechnungsführer.
Mirsperrende der Cassa.

N . N . , Oberst - Lieutenant . N . N ., Oberst und Regiments - Commandant . N . N . , Major.
Unter unserer Bestätigung.

N . N - , General - Major . N . N . , Feld - Kriegs - Eommissär.

Anmerkung.  Nach diesem Formulare ist auch der Ausweis  über die Deposita äs xrastsniw zu verfassen.
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Formular Nr . 18.

Ausweis
über die bey der Auflösung des Regiments Vorgefundenen Activa äe 6urremi.

A e r a r i a l.

Activa äe
ronti.

sl. kr.

Unter wessen Commando

dieselben entstanden sind.

Summa der Aerarial -Deposita

Partikular.

Summa der Particular -Activa

Zusammen Activa clo Lurront ! .

Ob und welche Vorkehrun¬
gen zur Einbringung der¬
selben schon getroffen wor¬

den sind.

N . N . , Rechnungsführer.SLZn. Dissolvirungs - Platz am . . ten r3 . .
Mitsperrende der Cafsa.

N . N . , Oberst und Regiments -Commandant . N . N -, Oberst -Lieutenant . N . N . , Major.
Unter unserer Bestätigung.

N . N . , General - Major . N . N . , Feld - Kriegs - Commissär.

Anmerkung.  Nach diesem Formulare ist auch der Ausweis über die Activa äe xiaeterito zu verfassen.

Formular Nr . 1. 'Zum dritten Theile.

C 0 ns i gna t i 0 n
über die bey der Auflösung des N . N . Regiments erkannten halbinvaliden Officiere , dann wie dieselben noch

verwendet werden können.

8iZn . Dissolvirungs - Platz am . . ten »8 . .
N . N . , Oberst -Lieutenant . N . N . , Oberst und Regiments - Commandant . N . N . , Erster Major.

Oben benannte Officiere haben wir mit den oben specificirten Defecten behaftet befunden . 8i ^ n . wie oben.
lüoruirr nokis.

N . N . , Feld - Kriegs - Commissär . N . N - , Regiments -Arzt.N . N . , General - Major.
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Formular Nr . Zum dritten Theil . ,
C o ll s i g n a Li o n

über die bey der Auflösung des N . N . Regiments anerkannten halbinvaliden Leute , dann zu was dieselben noch
verwendet werden können.

Oben stehende Mannschaft ist von mir mit oben bemeldetenDefecren behaftet befunden worden . 8i § n . wie oben.
N . N - , Regiments - Arzt.

' Die mit den bestätigten Defecten behaftete vorspecificirte Mannschaft ist von uns zu den oben elassificirten

Anstellungen für rauglich erkannt worden . 8iKQ . wie oben.
N . N . , General - Major . N . N - , Feld - Kriegs - Commiffär.

Formul ar Nr . 2.
ConsignaLion

über die bey der Dissolvirung des N . N . Regiments , nach vorher gegangenem Superarbitrium , untauglich befun¬

denen , theils an das Fuhrwesen , theils an den Landmann abzugebenden , theils dem Meistbiethenden zu
verkaufenden Pferde.

K X V

Nahmen der Mannschaft,

die bey der jetzigen Dissol-

vicnng die Pferde geritten

hat.

L
Z

N-

d

A
S A

Nahmen

s:
L

N

>3-

-- 0 L

6,

K

kr/

p-

5̂ / ! r

Summa

8i8 » . Dissolvirungs - Platz am . . N . N . , Oberst und Regiments - Commandant.

Daß oben beschriebene . . . Stück Dienstpferde wegen aufhabender Defecte zu aller Dienstleistung im Regi¬
ments untauglich befunden wurden , bestätige hiermit . 81Zn . wie oben.

Unter unserer Bestätigung.
N . N . , General - Major . N . N . , Feld - Kriegs - Commissär . N . N . , Oberschmid.
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Formular Nr . Z.
Ausweis

über die Schriften des Co n sc rip ti o n s - R ev iso rs.

Nahmlich: Abgelieferte Stücke.

81Zn. Dissolvirungs - Platz am . . ten N . N . , Conscriptions - Revisor.
I ?. N - , Oberst und Regiments - Commandant.

Unter unserer Bestätigung:
N . N . , General - Major . N . N . , Feld - Kriegs - Commissär.

Formular Nr . 4.
A u s w e i

über die Proviant - Wagen , Feldschmiede und Pferdegeschirre.

Ausweis
über den Stabsmagen , dann die Packpferde , Rüstungen und Requisiten.

83Band xvi.
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Formular Nr. 6.

Ausweis
über die Verwendung an NecrutirungS -Geldern.

Zum 4<en Theile. — FormularNr. i.

Ausweis
über die Protokolle , und Bücher des Regiments -Capellans.



Formular Nr. s.

Von der Auflösung der Regimenter und Corps. 33i

Ausweis
über die ärztlichen Instrumente und A r ze n e y- K äst e n.

N . N . , Oberst und Regiments-Commandant.
Unter unserer Bestätigung.

N. N . , General- Major. N. N . , Feld- Kriegs- Commissär«.

Formular Nr . Z.

Ausweis
über die Spitalsgeräthe und Einrichtungen.

8!§n. Dissolvirungs- Platz am . . ten . .
N . N . , Oberst und Regiments - Commandant. N . N . , Regiments - Arzt.

Unter unserer Bestätigung.
N. N., General-Major. N. N-, Feld-Kriegs-Commiffär.

84 ^Van- xvr.
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Formular Nr . 4.

Journals-
Artikel

A k s w e i s
über die Verwendung der Spitalsgelder.

Vermöge
Monath-

Actes
für

D enannL l ich: Bares Geld Obligationen.

Mit letztem October . . . bestand eine Ersparung . .

Empfang.

Summa des Empfanges . .

Verwendung.

Summa der Verwendung . . .

Mithin zeigt sich auf diese Zeit eine Ersparung von.
. Summa der ganzen Ersparung . . -

Von diesen sind unter dem . . Journals - Artikel zur Kriegs
Casia abgesühret worden . .

Verbleiben noch . . .

kr. fl. kr.

Siz ° . DiSsoloirunz » . Platz am . . ten . . N . N . , Oberst und R -ziment - - Commandant.
Unter unserer Bestätigung.

N . N . , General . Maior . N . N . , F -ld - Kri -gS - Commiffär.

Formular Nr . S.

Ausweis
über die Verwendung der Medieamenten - Gelder.

Laut Eassa - Berechnung sind verwendet worden:

Für den Monalh November , 8 ..

» » » December »

» » » Jänner »

Geldbetrag.

"kc^

_ Zusammen . . . .

Sign . Dissoloirungb . Platz am . . t-n . . N , N, , Ob-. st und RegstnentS - C- mmandant.
Unter unserer Bestätigung.

N . N . - E -n-ral - Maior . N . N . , Feld - Ä. ietzs- Commiff- r.
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L.

Von der Dissolvirung der Granz - NegimenLer.

tz. 16247.

Die Dissolvirung oder  Zurücksetzung von dem Kriegsfüße auf den

Friedensstand findet nach Beendigung eines Krieges Statt , und faßt in sich:

s ) Die Herabsetzung deS Standes der zwey Feld - Bataillone von dem Kriegsfüße auf
den Friedensfuß.

b ) Die Auflösung des Reserve - , so wie jene
e) des Landes - Bataillons , und bey dem Tschaikisten - Bataillon , dann dem Szekler

Husaren - Regimente der Reserve - und Landes - Division.
Dieser Act ist jederzeit im Stäbsorte des betreffenden Granz - Regiments , woselbst

gewöhnlich der Brigadier und der Feld - Kriegs - Commiffa 'r anwesend find , vorzunehmen . Bey
Entfernung deS Brigadiers oder in dessen Verhinderungsfälle hat das General - Commando

hierzu den nächsten pensionirten Obersten zu delegiren.
Die aus dem Felde oder aus den Garnisonen zurück kehrenden Gra 'nztruppen , sie

mögen bataillons - , divisions - oder compagnieweife , oder in einzelnen Abteilungen im
Regiments - Srabsorte eintreffen , müssen jederzeit sogleich oder spätestens den folgenden
Tag nach dem Eintreffen die Revision vor dem General und Brigadier , dann KriegS-
Commissa 'r passieren , sofort sogleich zu ihren Granzhäusern entlassen werden.

Befindet sich das Reserve « Bataillon mir dem Landes - Bataillon zugleich im Lande

zur inneren Gränzdienstleisiung , so hat die Auflösung jedes dieser Bataillone immer unver¬
züglich dann zu erfolgen , wenn die zwey Feld - Bataillone den inneren , so wie den Dienst am
Cordon , wozu die Einleitung unverweilt getroffen werden muß , bereits übernommen haben.

Was die Dissolvirung i»
sich begreift;

§. 16246.
Die Absicht der Dissolvirung ist , um die in der ärarischen Verpflegung bisher gestandene

Mannschaft aus derselben zu bringen , und den für die Kriegsdauer bestandenen Stand auf
jenen für den Friedensstand herab zu setzen.

Aus Ursache dessen haben:

i stens : Gefammte aus dem Felde zurück kehrende Grä 'nztruppen , wenn nichts Anderes be¬

fohlen wird , von dem Lage an , als sie in die betreffende Gränze ein rücken , und rückst chr-
lich die kriegscommissariatische Revision parieren , aus dem Kriegs - Tractamente im Geld '-'
zu treten , und die Chargen , welche die Kriegs - Naturalien bezogen haben , solche von
eben diesein Tage an nicht weiter , als noch durch vier Wochen,  zu empfangen.

2 tens : Bey jener Mannschaft , weiche mit der Friedensgebühr aus Garnisonen zurück

eimrifft , höret mit dem Revisions - Tage der Bezug eben dieser Gebühr sammt allen bezo¬
genen Beyrrägen auf.

3kens : Mrt eben diesem Monathe , in welchem die Revision abgehalMi wird , erlälcht

bey der Mannschaft des Reserve - und Landes - Bataillons die Gebühr des Dienst- Constitu-

tivumS und der einfachen Arbeicsbefreyung , bey der aus dem Felde zurück gelangten Mann¬

schaft aber das für die Zeit des Krieges hieran bestandene dießfallsige Ausmaß.

H. 1624 ^.

Gleich nach vollendeter Revision haben sich alle Gränz - Infanterie - Regimenter , das

Tschaikisten - Bataillon und das Szekler Husaren - Regimeur auf den vor Ausbruch des
Krieges fest gesetzt gehabten Friedens - oder auf jenen Stand zu setzen , welcher in Folge

allerhöchster Entschließung von dein k. k. Hofkriegsrarhe bestimmt werden dürfte.
Diesem zu Folge sind:

Nicht nur die aus der Pension zeitlich angestellten Officiere alsogleich wieder in den
Pensions - Stand zu übernehmen , sondern auch jene stets fortdienenden Officiere , welche

Zweck SrftklScn;

Grundsätze Key Regulirunq
des Standes , von dem KneqS-
fusie auf den Friedrnsfusi.
Hkth. am »0. Dec . 8«y. 03 , 09.

» » 6. Iun . 3 >H. L , 7t>7.
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Gebrechen halber nicht zur Feldkriegsdienstleistung angemessen waren , und daher im Lande
gelassen werden mußten , obgleich sie die Tour zum Ausmarsche getroffen Härte , dem Gene¬
ral - Commando - Superarbitnum verstellen , und eben auch als zeitliche Real - Invaliden m
die Pension übernehmen zu machen . Ueber derley Officiere ist durch den Weg der Grä 'nz-
General - Commanden dem k. k. Hofkriegsrathe die Qualisications - Eingabe eurzusenden,
um jeden derselben nach seinen Eigenschaften bey sich ergebender Gelegenheit wieder zur ac-
tiven Dienstleistung verwenden zu können.

Vermöge bestehender Vorschrift ist hierbey nothwendig , daß die Moralität und Brauch¬
barkeit der Gränz - Officiere , bey der Wichtigkeit des Cordons - Dienstes , auf das genaueste
geprüfet , und darüber , ohne einem mißverstandenen Schonungsgefühle Gehör zu geben,

ausführlich relationirt werde , welche moralische und körperliche Gebrechen sie haben , und in
wie fern sie zur Wrederanstellung die Eigenschaften besitzen.

Sollte in der Folge der eine oder andere dieser Officiere wieder die Angemessenheit

selbst zu Feldkriegsdiensten erlangen , so kann derselbe , nach voraus gegangener Ne - und Su-
perarbitrirung , zur Wiederanstellung in Vorschlag gebracht werden , welche jedoch erst nach
Einbringung aller Supernumerären in die Wirklichkeit erfolgen kann.

Die supernumerär ausfallenden Stabs - und Ober - Officiere , dann Prima - Pianisten,

sind nach jenen Anordnungen zu behandeln , welche in Absicht solcher Individuen zur Nach¬
achtung für die ganze Armee von Fall zu Fall ergehen werden.

Die des Krieges wegen aufgenommenen Feld - Capelläne aller Religio -ns - Parkeyen
sind mit einer dreymonathlichen Gage abzufertigen und zu entlassen.

Der überzähligen Unter - Officiere und Eefreyren , Spiel - und Zimmerleute , Ge¬
meinen , Foürierschützen und Privat - Diener ist sich durch Auörolirung zu entledigen , und
sie sind zu ihren Gränzhäusern zu entlassen.

In der Regel hat die dießfallsige Entlassung bey den Officieren und Gcfreyten dieje¬
nigen , welche sie wünschen , bey Ällen aber solche Leute zu treffen , die am wenigsten dienst¬

tauglich , oder welche bey ihren Gränzhäusern zur Aufrechterhaltung der Wirthschaften am
meisten nöthig sind.

Nur bey den Unter - Officieren haben nachstehende Bemerkungen und bezugswcise Rück¬
sichten einzutreten

tz. »6260.
B,-s;aIIrrUNz der Unter-Of'

sicicre.

ii . Apr . 8iL . 8 »ZHi.

Htih .am Evv 3'i5.8 ^ ,70»
» » ». Erv . 2 ^3» .

Vermöge bestehenden Hauptgrundsatzes haben bey jedem Gränz - Regiments und dem
Tschaikrsten - Bataillon jene Unter - Officiere , wesche die Aeltesten im Range sind, in der
Wirklichkeit zu bleiben , und zwar ohne Unterschied , ob sie während des Krieges entweder
bey den Einen Körper mit dem Regiments gebildeten Feld - Bataillonen , oder bey den Re¬
serve - Bataillonen eingetheilr , und daselbst in der Wirklichkeit waren . Hiervon sollen nach
dem oben ausgestellten Grundsätze vor allen jene Unter - Officiere ausgeschieden werden , die
entweder bey ihren Wirthschaften nöthig sind , oder die ihre Ausrolirung selbst wünschen,
oder Gebrechlichkeit halber zur Feldkriegsdienstleistung nicht vollkommen geeignet sind.

Alle übrigen Unter - Officiere , die nach dem completten Friedensstande hiernach noch
überzählig ausfallen , sind nach ihrem Range , jene aber , die nachdem eingetretenen Frie¬
den von anderen Regimentern , Bataillonen und CorpS bey den Gränz - Regimentern wie¬

dereinrücken , ohne Rücksicht auf ihren Rang auSzuscheiden.
Die Einbringung aller ausgeschisdenen Unter - Officiere in die Wirklichkeit hat nach

der Rangs - Tour und in der Art zu erfolgen , daß die von anderen Regimentern , Batail¬

lonen und Corps ausgeschiedenen dann einzubringsn sind , wenn jene des eigenen Regiments
bereits eingebracht sind . So lange daher ausgefchiedene Unter - Officiere vorhanden sind,
soll eine neue Beförderung von Unter - Officieren nicht Start finden.

Wenn aber in Fällen , wo der überzählige Unter - Officier ohne Unterschied der Charge,

den die Reihe zur Unterbringung in die Wirklichkeit trifft , in eine fremde Compagnie über-
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setzt jt < werden nicht wünscht , so soll die erledigte Stelle durch Beförderung ersetzt , der
betreffende Unter - Officier aber ganz ausgeschrieben werden.

Sollten endlich unter den überzählig ausfallenden sich gut conduisirte , vollkommen Hkth. am 4.MZkj8><>. » s,z.
diensttaugliche Unter - Officiere befinden , welche nicht ausrolirt zu werden wünschen , so
sollen solchebeybehatten , dagegen aber minder fähige und minder diensttaugliche Unter - Offi¬
ciere aus der Wirklichkeit rolirt werden.

Nach vollendeter Auflösung und der hieraus hervor gehenden Zurücksetzung von dem Hkth.am »s Mayg " , n ,6»s.
Kriegsfüße auf den Friedensstand darf kein supernumerärer Unter - Officier oder Gefreyter

ansfallen . Die Feld -Kriegö -Commissariate haben auf die Befolgung zu sehen , die Obersten und
Regiments - Commandanten aber im Nichtbefolgungsfalle dsmAerarium den Ersatz der Ver¬
pflegung , der Schuhe , der Pauschal - Gelder , des Dienst - Constitutivums und der ArbeitS-

Hbefreyung zu leisten.

§. 1625 ».

Weiter sind alle von Kriegs - Epochen und Märschen sich herleitende Kranke ganz außer Behandlung der uneviden-

Stand zu bringen , in ein besonderes Protocoll zu verzeichnen , deren Existenz - Eruirung g,s . k 34,,
aber unausgesetzt zu betreiben . » -. Feb. s .ö. u 7^9.

Uebrr den Befolg ist sich bey jeder Conscription oder Musterung gegen die Brigade
und das Feld - Kriegs - Commifsariat auszuweisen . Für solche unevidente Kranke , bleffirte

und vermißte Mannschaft gebühret den Gränzhäufern weder das Dienst - Constitutivum,
noch die Arbeitsbefreyung.

H. »6262.
Da das für die Militär - G ranze fest gesetzte Reserve - und Landwehr - System unver - Einschreibungder Mann.

ändert zu bleiben hat , so hat zu Folge der aufgestellten Grundsätze die Einschreibung der Lanveŝ B/tai ^ neû '
zu den Reserve - und Landes - Bataillonen , dann zu den Tschaikisten -, Reserve - und Landes - Hkth. am, °. elug. k,6 . o3 «>yo.

Divisionen bestimmten Mannschaft unvorzüglich wieder zu geschehen, ' wozu jedoch auch die ^ ^
als überzählig zu ihren Häusern entlassenen Unter - Officiere , Gefreyten und Spielleute in
der Art einzutheilen sind , daß sie , wie bereits gesagt , bey den gewöhnlichen Ausrückun¬
gen zum Exercieren , wovon jedoch die hinlänglich abgerichtete Mannschaft öfter verschonet
werden kann , nach ihren Chargen eintreten , ohne auf eine Verpflegs - oder Dienst - Con-
stitutiv - Gebühr Anspruch zu haben ; wogegen sie aber auch außer den Waffenübungen zu

keinem anderen Dienste , weder am Cordon , noch in einem deS Regiments , verwendet
werden dürfen.

h. 16253.
Der aus dem Felde oder aus Garnisonen in die Gränze zurück eintreffenden Mann - Dehanvumg der Montur;

schaft bleiben gemäß der Gränzgrundgesetze die ärarischen Monturs - Stücke und Tornister,
welche sie mitbringen , eigenthümlich , und ohne Bezahlung , gegen die Bedingniß , daß sie
diese Montur im guten Stande erhalten , sich derselben nur bey Ausrückungen bedienen,

und daß , wenn binnen der gewöhnlichen Dauerzeit ein Ausmarsch erfolget , die Gränzer
schuldig seyn sollen , wieder mit solcher auSzumarschiren , ohne dafür vom Aerarium eine
Vergütung zu nehmen.

Die Regiments - und Compagnie - Commandanten haben auf die gute Erhalturig die¬

ser Monturs - Stücke stets zu sehen , welches nicht nur allein in Ansehung derjenigen Mann¬
schaft , welche in der Dienstleistung bleibt , sondern auch bey denjenigen , die den Reserve¬

oder Landes - Bataillonen zugetheist , oder ganz ausrolirt wird , zu beobachten ist.
Ueber die auf diese Art der Mannschaft verbleibenden ärarischen Monturs -Stücke

und Tornister sind Ausweise  zu verfassen , mittelst deren zugleich bey jeder MonturS - Gat¬

tung die Dauerzeit , wie lange sie noch getragen werden muß , cmzumerken , und auch in
der Folge die Vormerkung hierüber zu unterhalten ist.
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der Schuk-e;

B ' lxwdlung der Feuerze«
»vriirc, MonturS - und Leder-
rverkS- Sdrtru;

§. »6264.
Die für die Schuhe und Husaren - Czismen für die Zeit des Krieges bestehende ver¬

kürzte Dauerzeir endet sich mit demjenigen Monathe , in welchem die Mannschaft aus dem

Felde zurück gekommen ist , wornach von dem darauf folgenden Monathe die für die Schuhe
der Granzer fest gesetzte Einjährige und für die Husaren - Czismen bestimmte zweijährige
Friedens - Dauerzeit den Anfang nimmt.

Nach dem nähmlichen Grundsätze ist auch in Ansehung derjenigen ärarischen Schuhe

vorzugehen , welche die aus den Garnisonen in tue Gränze zurück eintreffende Mannschaft
mit sich bringt.

Zur Berechnung , wie lange diese Fußbedeckung bey Antretung der Friedens - Catego-
rie zu dauern habe , ist als Grundsatz anzunehmen , daß für jeden abgelaufenen Monath

der Kriegs - Categorie 2 Monathe , und i ^ Monath für jedes in der Garnisons - Dienst¬
leistung oder auf dem Marsche zurück gelegte Monath von der festgesetzten Friedens - Dauer¬
zeit abzurechnen seyen.

Die Gränz - General - Coininanden haben hierzu den Eategorie - Termin , von welchem
die Friedens - Dauerzeir anzufangen hat , für die gesammten Truppen allgemein fest zu setzen.

Sollten gegen die Bestimmung des Termins zur künftigen allgemeinen Categorie , der

verschiedenen Z .vlschenempfänge wegen , Anstände sich ergeben , so sind solche dem k. k. Hof-
kriegsrathe zur Entscheidung vorzulegen.

Uebrigens tst von den Brigadieren , den Regiments - Commandanten und Feld - Kriegs-
Commissariaten darauf zu sehen , daß die Compagnie - und EscadronS - Commandanten/

welche ohne dieß die Reparations - Gelder bis einschlüffig des Eintreffungsmonathes beziehen,

die Mannschaft mir gut reparirten Schuhen und Czismen zu ihren Gränzhäusern abschicken,
um bis zur eintretenden Gebühr das Auslangen finden zu können.

H. »6255.

Sämmtliche Feuergewehre , dann sonstige Armatur - und Lederwerks - Sorten sind bey-
zubehalten , und damit nicht nur die Feld - Bataillone nach dem Friedensstande , sondern
auch die zu den Reserve - und Landes - Bataillonen eingeschriebene Mannschaft vom Feldwebel
abwärts zu versehen . Sollte demnach in einigen Stücken eine Ueberzahl verbleiben , so ist
solche in den Regiments - Magazinen gut aufzubewahren , und zum Ersätze des in der Folge

sich ergebenden Abganges zu verwenden , der allenfallsige Abgang aber von dem nächsten
Zeughause und den nächsten Monturs - Commissionen zu empfangen.

Alles desjenigen , was unbrauchbar ist , muß sich, nach vorheriger , von dem Briga¬
dier und Feld - Kriegs - Commisiar vorzunehmenden Untersuchung und bewirkten Claffifici-

rung , entlediget , und alle Erz - Sorten , und was des Transportes werth ist , muffen in das
nächste Zeughaus oder in die nächste Monturs - Oekonomie - Commission abgegeben werden.

Das Szekler Husaren - Regiment wird die auf den Friedensstand allenfalls überzählig
auffallenden Feuergewehre , Armarurs - und Rüstungs - Sorten abzugeben , und der Reserve-
Anstalt wegen nur jene von der Reserve - Escadron beyzubehalten haben.

Ferner >lnd die Compagnie - und Escadrons - Cominandanten zu verhalten , daß von
dem für die ausmarschirten Gränztruppen bezogenen Feuergewehre - Reparacions - Pausch-
D-uantuiii die Gewehre in vollkommen gutem Stande hergestellr werden.

Bey dieser Gelegenheit sind auch die bey der Population vorhandenen ärarischen Feuer¬
gewehre jeder Art , desgleichen das vorhandene Gränzgeschütz und die Geschütz - Munition
auszuweisen.

H. i6s56.
Die Feld - Requisiten , welche die einrückenden Truppen mitbringen , haben die Com-

mandancen , die hierauf das Pauschgeld bezogen haben , in vollkommen gutem Stande zu
übergeben . ,

d>r S -!? - Ntquisuen,'
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Von dem guten Zustande derselben haben sich die Brigadiers und respicirenden Feld-

Kriegs - Commissariate zu überzeugen , welche dafür verantwortlich bleiben , daß weder repa¬
rationsbedürftige , noch unbrauchbare Feld - Requisiten auf die in Verrechnung stehende
Zahl in die Regiments - Magazine übernommen werden.

Erst alsdann , wenn mit Jntsrvenirung der Brigade die Untersuchung geschehen ist ,
übernimmt das Aerarium die fernere Unterhaltung derjenigen Feld - Requisiten , deren guter

Zustand bestätiget ist.
Das Ausmaß der Feld - Requisiten ist jenes für den completren Kriegöstand der zwey

Feld - Bataillone mit Einschluß der Trommeln für die Reserve - und Landes - Bataillone.
Was auf dieses Ausmaß abgchet , muß entweder von der Ueberzahl eines anderen

Regiments ersetzet , oder aus der Monturs - Commisiion empfangen werden ; wogegen Zelte
und Gewehrmäntel bis auf weitere Anordnung nicht abzufafsen sind. Die Feld - Capellen,
dann die auf den Friedensstand der Gränztruppen überzähligen Medicin - und chirurgischen

Instrumenten - Kasten sind gelegenheitlich an die nächsten Monturs - Oeksnomie - Commis-

. sionen abzuführen.

tz. 1626 ^ .

Die vorhandenen ärarifchen Bücher und so auch die Verhaltungs - und Exercier - Reg¬
lements sind auszuweifen , wobey das Ausmaß , dann die Ueberzahl und der Abgang evident

zu machen sind.

h. 16268.

Die Pack - Requisiten sind bloß für die zwey Feld - Bataillone beyzubehalten , und in
den Regiments -- Magazmen gut aufzubewahren , die übrigen aber abzugeben.

Die Commandanten , welche das Unterhaltungs - Pauschale bezogen , sind gehalten,

dieselben in vollkommen gutem Zustande zu übergeben , worauf die Brigadiers und Held-
Kriegs - Co,nmiffariate eben so , wie es in Ansehung der Feld - Requisiten verordnet wurde,
zu sehen haben.

A. 1626 «) .

Wenn nichts Anderes befohlen wird , sind die Proviant - Fuhrwesenswagen , Feld-
schmieden , Srabswagen , dann die Zuggeschirre und Requisiten auf den kompletten Stand
bey den Feld - Bataillonen beyzubehalten , und der Rest , so wie die Fuhr - und Packpferde,

sammt dazu gehöriger Mannschaft an die nächsten Fuhrwesen - Depots abzugeben.

h. 16260.

So wie nach diesen aufgestellten Grundsätzen die Dissolvirung und bezugsweise Zurück¬
setzung von dem Kriegsfuße auf den Friedensstand zu bewirken , und die Mannschaft , wel¬
che zu den zwey Feld - Bataillonen , dann jene , die zu den Reserve - und Landes - Bataillo¬
nen gehören , zu bestimmen seyn wird , eben so Hac auch die Formirung des aufzustellenden
Friedensstandes mit Intervenirung der Brigade und des Feld - Kriegs - Commifsariats zu
erfolgen.

Da alle in der Gränze zurück eimreffenven Gränztruppen sogleich bey ihrem Emrücken
vorgesagter Maßen von der Brigade und dem Feld - Kriegs - Commissariate revldirt werden
müssen , so sind über jede solche Revision förmliche Revisions - Acten,  und über me >e eine
Haupt -Relation  zu verfassen , mittelst deren insbesondere über den Vollzug dieser An¬
ordnungen relationirt und durch die S tandes -Tabellen und übrigen Ausweise evident gemacht
werden muß , wie sich von dem Kriegsstande auf den Friedensfuß gesetzt wurde , in wieweit
der letztere armirt und mit allen sonstigen Erfordernissen versehen sey , in welchem Zustande

Lanc- Lvr.

ärarifchen Bucher;

Pack - Requisiten ;

Wagen - und Zuggeschirre.

Intervenirung der Brigade
bey Aufstellung des Friedens
standes und Relations - Er¬
stattung.
Hkth . am - o. Dec . 8->Y. S 3 -6 y

» » b. IUN . 8,4 . N 2767
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alle diese Erfordernisse sind, und was endlich nach vollständiger Armirung und Ausrüstung
des Friedensstandes überzählig oder abgängig ausfällt.

Mit der Haupt- Relation ist zugleich ein nahmentliches Verzeichniß der
supernumerären Stabs-  und Ober- Officiere einzusenden.

Die Gränz-General- Commanden sind gehalten, diese Relationen der Regimenter
und des Tschaikisten- Bataillons zu prüfen, und mit den nSthig zu machenden Bemerkun¬
gen  dem k. k. Hofkriegsrathevorzulegen.

Ende des sechzehnten und letzten Bandes.
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